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3�	� Rechtsstand ab 01.01.2025

Der Begriff E-Rechnung (elektronische Rechnung) ist nur dann erfüllt, 
wenn die Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format aus-
gestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Ver-
arbeitung ermöglicht, § 14 Abs. 1 S. 3 UStG. Der Standard XRechnung ent-
spricht auch der Normenreihe EN 16931. Das ursprüngliche ZUGFeRD-
Format entsprach nicht den Vorgaben der Normenreihe EN 16931, ist 
jedoch ab der Version 2.0.1 in der Lage, die Anforderungen an eine E-Rech-
nung zu erfüllen.

Bei einem hybriden Format (z. B. ZUGFeRD) geht im Falle einer Abweichung 
zwischen elektronischer Information und dem für das menschliche Auge 
lesbaren Bildteil der Datensatz vor. Lesbarkeit bedeutet im Rahmen der Ein-
führung der obligatorischen E-Rechnung, dass die Datei maschinenlesbar 
sein muss. Bei einem hybriden Format bilden die im XML-Format vorliegen-
den Rechnungsdaten somit den führenden Teil. Im Fall von Abweichungen 
zwischen den strukturierten Rechnungsdaten und den sonstigen Informa-
tionen gehen die Daten des strukturierten Teils denen der Bilddatei vor.

Aus diesem Umstand heraus ist damit die zusätzliche Erstellung eines 
menschenlesbaren Dokuments nicht erforderlich, jedoch erlaubt.

3.1�	� Befreiungen und Übergangsregelungen

Tab. 1�: Pflichten für Unternehmer bei Rechnungen

2025 2026 2027 2028

Pflicht zum Empfang von E-Rechnungen (ohne Zustim-
mung des Rechnungsempfängers)

+ + + +

Versand von Rechnungen in Papierform oder (Wahl-
recht) elektronischen Rechnungen (auch nicht im E-
Rechnungsformat, z. B. PDF)

+ + - -

Wie zuvor, jedoch Voraussetzung, dass im Jahr 2026 nicht 
mehr als 800.000 EUR Gesamtumsatz erzielt wurde

+ + + -

Rechnungen im EDI-Format
2

+ + + +

2	 Das EDI-Verfahren kann auch nach dem 31.12.2027 verwendet werden, sofern die erfor-
derlichen Daten aus dem verwendeten Rechnungsformat vollumfänglich extrahiert wer-
den können und im Ergebnis der CEN-Norm EN 16931 entsprechen bzw. mit ihr kompati-
bel sind.
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3  Rechtsstand ab 01.01.2025

Die Tabelle zeigt die für die jeweiligen Kalenderjahre 2025 bis 2028 gel-
tenden Pflichten in Bezug auf Empfang und Versendung von E-Rechnun-
gen durch Unternehmer.

Befreiungen von der E-Rechnungspflicht

Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise
Rechnungen i. S. d. § 33 UStDV, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht über-
steigt (sog. Rechnungen über Kleinbeträge), und Fahrausweise, die für die 
Beförderung von Personen ausgegeben werden, können immer als sonsti-
ge Rechnung ausgestellt und übermittelt werden, § 33 S. 4, § 34 Abs. 1 S. 2 
UStDV.3 Mit Zustimmung des Empfängers, die keiner besonderen Form 
bedarf und auch konkludent erfolgen kann, können diese jedoch auch als 
E-Rechnung ausgestellt und übermittelt werden.

Die Vereinfachung nach § 33 S. 4 UStDV stellt auf den Gesamtbetrag der 
Rechnung ab und kann daher nicht allein durch die mehrfache Rechnungs-
stellung als Kleinbetragsrechnungen zur Anwendung kommen.4 Übersteigt 
der Gesamtbetrag der Rechnung 250 Euro, ist eine E-Rechnung auszustel-
len,5 auch wenn der Bruttobetrag des der Pflicht zur Erteilung einer E-
Rechnung unterliegenden Anteils der abgerechneten Leistungen weniger 
als 250 Euro beträgt (z. B. bei auch mit abgerechneten bestimmten steuer-
freien oder nicht steuerbaren Leistungen).

Beispielsfall
Die Problematik der E-Rechnungstellung wird grundsätzlich im Jahr 2026 
mit Ende der generellen Übergangsfrist bedeutsam. Wird beispielsweise bei 
einem Barverkauf die gekaufte Ware durch das Kassensystem erfasst und 
stellt sich im Anschluss heraus, dass der Gesamtbetrag 250 Euro übersteigt, 
so ist der leistende Unternehmer zur Ausstellung einer E-Rechnung ver-
pflichtet, sofern der Leistungsempfänger sich als Unternehmer zeigt.

Lösungsalternative 1
Der leistende Unternehmer gibt Kundenkarten aus, die den vollständigen 
Namen und die vollständige Anschrift des Karteninhabers gespeichert 
haben und zusätzlich eine für die Annahme der E-Rechnung hinterlegte 
E-Mail-Adresse tragen.

3	 Damit abweichend von der Verpflichtung in § 14 Abs. 2 S. 2 Nr. 1, 2. HS UStG.
4	 Somit darf ein einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang umsatzsteuerrechtlich nicht in 

mehrere Leistungen aufgeteilt werden (vgl. BFH-Urteil vom 14.02.2019 – V R 22/17, BStBl 
II S. 350), vgl. Abschn. 3.10 Abs. 3 S. 1 UStAE.

5	 Zu beachten sind jedoch die Übergangsregelungen.
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3.1  Befreiungen und Übergangsregelungen

Mit der Kundenkarte werden bei der Bezahlung an der Kasse die Daten in 
das Kassensystem überführt und eine E-Rechnung generiert und an die 
hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet. Zu beachten ist, dass bereits der dem 
Leistungsempfänger ausgehändigte Thermobeleg eine Rechnung ist, die 
im Nachhinein fehlerhaft gestellt wurde, aber sich „im Umlauf“ befindet. 
Daher ist mit der E-Rechnung auch die bisher (was sich erst im Nachhin-
ein herausgestellt hat) fehlerhafte Rechnung zu berichtigen.

Rechnungsberichtigung
Für eine Rechnungsberichtigung gelten nach § 31 Abs. 5 S. 3 UStDV die 
gleichen Anforderungen an Form und Inhalt wie in § 14 UStG. Somit 
muss die Berichtigung einer E-Rechnung ebenfalls in der für diese vor-
geschriebenen Form erfolgen. Eine Übermittlung der fehlenden oder un-
zutreffenden Angaben (u. a. vollständiger Name und Anschrift des Leis-
tungsempfängers) in einer anderen Form ist nicht ausreichend.6

War der Unternehmer zur Ausstellung einer E-Rechnung verpflichtet und 
wurde stattdessen eine sonstige Rechnung (z. B. als Thermopapier) er-
stellt, handelt es sich nicht um eine ordnungsmäßige Rechnung. Im Er-
gebnis berechtigt die ausgestellte Rechnung dem Grunde nach nicht zum 
Vorsteuerabzug i. S. d. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UStG.

Eine im Kassensystem erzeugte sonstige Rechnung, die dem Kunden als 
Grundlage für die Zahlung ausgehändigt wird, kann durch das Ausstellen 
einer ordnungsgemäßen E-Rechnung nach Abschnitt 15.2a Abs. 7 UStAE 
berichtigt werden. Dabei muss die E-Rechnung durch eine spezifische 
und eindeutige Bezugnahme auf die ursprüngliche Rechnung zum Aus-
druck bringen, dass es sich um eine berichtigte Rechnung handelt.7

Beispielsweise könnte die im Nachhinein erstellte E-Rechnung (im Beispiel 
das Thermopapier) mit folgendem Verweis auf die sonstige Rechnung berich-
tigt werden: „Diese Rechnung ersetzt die Rechnung vom ….Datum…, …Nr…."

Zu beachten ist, dass für Umsätze, die vor dem 01.01.2025 ausgeführt wor-
den sind, die E-Rechnungspflicht nicht besteht. Daher kann eine Rech-
nungsberichtigung für solche Umsätze auch ohne Verwendung einer E-
Rechnung erfolgen.8

6	 Die Rechnungsberichtigung wirkt u. U. auf den Zeitpunkt der Ausstellung der ursprüng-
lichen E-Rechnung zurück, vgl. BMF-Schreiben vom 18.09.2020, BStBl I S. 976.

7	 Die Rechnungsberichtigung wirkt unter den übrigen Voraussetzungen auf den Zeitpunkt 
der Ausstellung der sonstigen Rechnung zurück, auch wenn der Vorsteuerabzug aus der 
sonstigen Rechnung zunächst nicht möglich gewesen ist, vgl. Rz. 57 des BMF-Schreibens 
vom 15.10.2024.

8	 Dieses gilt auch, wenn der Unternehmer die Übergangsregelungen nach § 27 Abs. 38 S. 1 
Nr. 1 bis 3 UStG in Anspruch nimmt (bis Ende 2026, ggf. bis Ende 2027).
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Lösungsalternative 2
Eine andere Möglichkeit ist, dass der Leistungsempfänger (Unternehmer) 
an der Kasse einen Thermobeleg als Grundlage für die Zahlung erhält. 
Dieser Beleg ist mit einem Barcode, QR-Code oder einer Internetadresse 
(mit spezifischen Zugangsdaten) versehen, mit deren Hilfe der Leistungs-
empfänger die erforderlichen Rechnungsangaben (insbesondere vollstän-
diger Name und Anschrift mit E-Mail-Adresse für den Rechnungsemp-
fang) hinterlegt. Der Leistungsempfänger erhält dann die über das System 
erstellte E-Rechnung per E-Mail. Der zuvor ausgestellte Thermobeleg wird 
wie o. g. berichtigt. Bei diesem Prozess ist jedoch zu beachten, dass der 
Kunde nur einmalig die ergänzenden Rechnungsdaten hinterlegen darf 
oder alternativ bei nachträglichen Änderungen – durch ihn – immer die 
zuvor erstellte E-Rechnung nach den o. g. Vorgaben zu berichtigen ist.

Übergangsregelungen, betreffen nur die Rechnungsstellung
Die Vorschriften nach § 27 Abs. 38 UStG enthalten Übergangsregelungen, 
nach denen der Rechnungsaussteller unter bestimmten Voraussetzungen 
dennoch eine sonstige Rechnung ausstellen kann.9

a) Bis Ende 2026
Die Rechnungsstellung B2B kann auf Papier oder anderem elektronischen 
Format (in diesem Fall jedoch nur bei Zustimmung des Empfängers) erfol-
gen. Dieses betrifft Umsätze zwischen dem 01.01.2025 und 31.12.2026.

Die Zustimmung für ein anderes elektronisches Format kann etwa in 
Form einer Rahmenvereinbarung (z. B. in den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen) oder konkludent erfolgen. Konkludentes Handeln (lateinisch 
concludere „folgern“, „einen Schluss ziehen“), bedeutet in diesem Kon-
text, dass z. B. der Leistende Unternehmer die Rechnung im PDF-Format 
übermittelt und der Leistungsempfänger durch Bezahlung der Rechnung 
diesem Rechnungsformat stillschweigend zustimmt.

Lehnt jedoch der Leistungsempfänger in diesem Fall die Rechnungsstel-
lung und Übermittlung im PDF-Format ab, hat er keinen (juristischen) 
Anspruch auf eine E-Rechnung und erhält u. U. eine Rechnung in Papier-
form – diese muss er annehmen.

9	 Auch wenn es hier wiederholt wird: Hinsichtlich des Empfangs einer E-Rechnung gibt es 
keine Übergangsregelung, somit ist der Rechnungsempfänger (Unternehmer) zur Annah-
me einer E-Rechnung für Leistungen und Rechnungsstellung nach dem 31.12.2024 ver-
pflichtet, vgl. Rz. 40 des BMF-Schreibens vom 15.10.2024.
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3.1  Befreiungen und Übergangsregelungen

b) Bis Ende 2027
Die Rechnungsstellung kann auf Papier oder anderem elektronischen For-
mat (in diesem Fall jedoch nur bei Zustimmung des Empfängers) erfolgen. 
Voraussetzung ist, dass der Gesamtumsatz des Rechnungsausstellers im 
vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 800.000 Euro betragen hat. 
Dieses betrifft Umsätze zwischen dem 01.01.2027 und 31.12.2027.

In Fällen der umsatzsteuerrechtlichen Organschaft ist auf den Umsatz 
des gesamten Organkreises abzustellen.

Erfolgt die Rechnungserteilung im Gutschriftsverfahren,10 ist auf den Ge-
samtumsatz des Gutschriftausstellers abzustellen.

Wird die Rechnung durch einen nicht am Leistungsaustausch beteiligten 
Dritten ausgestellt, ist der Gesamtumsatz des Auftraggebers maßgeblich.

Ermittlung des Gesamtumsatzes i. S. d. § 19 UStG:
Es handelt sich hierbei um den Gesamtumsatz des Kleinunternehmers 
nach § 19 Abs. 3 UStG. Ausgangsgröße ist der steuerbare Umsatz nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 UStG. Somit werden bei der Ermittlung die Einfuhren aus 
dem Drittlandsgebiet i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG und auch innergemein-
schaftliche Erwerbe i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG nicht zum Gesamtumsatz 
gezählt. Weiterhin werden auch bestimmte steuerfreie Umsätze nicht in 
den Gesamtumsatz einbezogen.

Tab. 2�: Berechnungsschema zur Ermittlung des Gesamtumsatzes nach § 19 UStG

Steuerbare Umsätze nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, berechnet nach vereinnahmten Entgelten

./. steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 Buchst. i UStG, § 4 Nr. 9 Buchst. b UStG und § 4 
Nr. 11–29 UStG

./. steuerfreie Hilfsumsätze nach § 4 Nr. 8 Buchst. a–h UStG, § 4 Nr. 9 Buchst. a und 
10 UStG (nur, wenn diese Umsätze nicht den Hauptzweck des Unternehmens darstellen)

= Gesamtumsatz, ggf. auf einen Jahresumsatz hochgerechnet

./. Umsätze von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (Anlagenabgänge)

= Umsatz nach § 19 Abs. 2 UStG und maßgebliche Umsatzgrenze

= Umsatz i. S. d. § 19 Abs. 1 UStG

Prüfung der Umsatzgrenze (durch den Leistungsempfänger):

Wurde eine sonstige Rechnung erstellt, obgleich der Leistende Unternehmer 
im Jahr 2026 den Gesamtumsatz i. S. d. § 19 UStG überschritten hat, so ist 
grundsätzlich beim Rechnungsempfänger der Vorsteuerabzug nicht möglich.

10	 Vgl. § 14 Abs. 2 S. 5 UStG.
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Konnte jedoch der Rechnungsempfänger anhand der ihm vorliegenden 
Informationen davon ausgehen, dass der Rechnungsaussteller die Über-
gangsregelungen nach § 27 Absatz 38 UStG in Anspruch nehmen konnte 
und ist den Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns nachgekom-
men, so ist der Vorsteuerabzug aufgrund des Vertrauensschutzes dennoch 
möglich. Er braucht keine weiteren Recherchen vorzunehmen. Gleichwohl 
sind ihm bekannte Fakten zu berücksichtigen, wie z. B. der mit diesem 
Rechnungsaussteller ausgeführte Vorjahresumsatz, die bekannte Unter-
nehmensgröße des Rechnungsausstellers oder Kenntnisse aufgrund ver-
bundener Unternehmensstrukturen.

c) Bis Ende 2026 bei Verwendung des EDI-Verfahrens11

Bis Ende 2027 ist umsatzunabhängig die Rechnungsausstellung via ande-
ren elektronischen Formats (wieder bei Zustimmung des Empfängers) 
möglich, wenn die Rechnung mittels EDI-Verfahren übermittelt wird und 
dieses Format nicht den Anforderungen des E-Rechnungsformats ent-
spricht. Dieses betrifft Umsätze zwischen dem 01.01.2026 und 31.12.2027.

Rechnungsformate, welche die Anforderungen des E-Rechnungsformats 
erfüllen, können auch nach Ablauf dieser Frist verwendet werden.12

3.2�	� Umfang der Daten einer E-Rechnung

Voraussetzung für eine E-Rechnung ist u. a., dass sie eine elektronische 
Verarbeitung ermöglicht, § 14 Abs. 1 S. 3 UStG. Dies bedeutet, dass für 
eine ordnungsmäßige Rechnung alle umsatzsteuerrechtlichen Pflichtan-
gaben nach §§ 14, 14a UStG im strukturierten Teil der E-Rechnung ent-
halten sein müssen. Auch aus § 31 Absatz 1 UStDV folgt nichts anderes. 
Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung gilt, dass die im strukturierten 
Teil der E-Rechnung enthaltenen Angaben eine eindeutige und leicht 
nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen müssen (vgl. hierzu 
Abschnitt 14.5 Abs. 15 und Abschnitt 15.2a Abs. 4 und 5 UStAE). Ergän-
zende Angaben können in einem in der E-Rechnung enthaltenen Anhang 
aufgenommen werden (z. B. eine Aufschlüsselung von Stundennachwei-
sen in einer PDF-Datei). Ein enthaltener Link erfüllt weder die Vorausset-
zungen nach § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG noch nach § 31 Abs. 1 UStDV.

11	 Bereits in den 1970er und 1980er-Jahren wurde das EDI-Verfahren (Electronic Data Inter-
change) durch die Einführung der Standards EDIFACT und ANSI X12 immer häufiger in 
der Praxis angewendet. Das Verfahren ermöglicht es, Geschäftsdokumente inklusive der 
EDI-Rechnungen ohne manuellen Eingriff elektronisch auszutauschen und automatisch 
zu verarbeiten.

12	 I. S. d. § 14 Abs. 1 S. 6 Nr. 1 oder Nr. 2 UStG.
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3.2  Umfang der Daten einer E-Rechnung

Folgende Pflichtangaben müssen im strukturierten Teil der E-Rechnung 
enthalten sein, um die Abwicklung des Geschäftsvorfalls nachvollziehen 
zu können:

Kopfzeile der Rechnung:

■	 Rechnungsnummer

■	 Rechnungsdatum

■	 Fälligkeitsdatum

■	 Angaben zum Rechnungssteller (Name, Adresse, Steuernummer)

■	 Angaben zum Rechnungsempfänger (Name, Adresse, Steuernummer)

Details der Transaktion:

■	 Beschreibung der gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen

■	 Menge und Einheit der Waren oder Dienstleistungen

■	 Einzelpreis und Gesamtpreis

■	 Rabatte oder Zuschläge

■	 Steuersätze und Steuerbeträge (z. B. Mehrwertsteuer)

Summen und Beträge:

■	 Zwischensumme (ohne Steuern)

■	 Gesamtsumme (inklusive Steuern)

■	 Währung der Rechnung

Zahlungsinformationen:

■	 Bankverbindung des Rechnungsstellers

■	 Zahlungsbedingungen (z. B. Skonto, Zahlungsziel)

Zusätzliche Informationen:

■	 Bestellnummer oder Referenznummer

■	 Lieferdatum und Lieferbedingungen

■	 Hinweise oder Anmerkungen

Technische und rechtliche Anforderungen:

■	 Elektronische Signatur oder Zertifikat zur Authentifizierung und Inte-
gritätssicherung

■	 Formatvorgaben (z. B. XML, PDF/A-3)

■	 Einhaltung von Standards wie ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums 
elektronische Rechnung Deutschland) oder XRechnung in Deutschland




